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Amts- uudZntelligenz-Blatt
Freitag den 8 . Dezember 18ä3.

Obcramt Nagold.
Von dem Oberamte Göppingen ist

auf die Klage der Apotheker seines
Bezirks wegen der Schwierigkeit der
Beibringung ihrer Forderungen daS
unten stehende Uedereinkommen getrof¬
fen und von demselben die dem Ucber-
einkommen angehangte Verfügung er¬
lassen worden.

Da es , um den wiederholten Klagen
deS Apothekerstandes wegen der Ver¬
luste » die ne zu erleiden haben , we¬
nigstens insoweit abzuhelfen , als dieß
innerhalb der Grenze » der begehenden
Gesetzgebung möglich ist , wünschens-
rvcnh erscheint , daß auch in den
übrigen Oberamivbeznkcn des Landes,
insoweit in denselben von den Apo¬
thekern wegen der Verluste , die sie
zu erleiden haben , Klage geführt wird,
eine ähnliche Uebereuikunsc und Ver¬
fügung getroffen werde , so ist das
Oderaml m Folge Erlasses deö Königl.
Ministeriums des Innern vom 10.
August d. I . von der Kdnigl . Kreis-
Regierung beauftragt worden , aus
daS Zustandekommen einer solchen
Ueberemkunst mit Nachdruck hinzu-
wirken und sofort in gleicher Weise
Verfügung zu treffen.

Nachdem nun die Apotheker des
Bezirks gehört worden sind , und die¬
selben ihre volle Bereitwilligkeit zu
E -ngehung eines solche » Uedereinrom-
nienS erklärt haben , werden dieOrls-
Armendehörden angewiesen , sich dar¬
über , ob sieeiner ähnlichen Einrichtung,
wie sie in dem Oderamte Göppingen
besteht , sich anzuschließr » geneigt scyen,
binnen 14 Ta .,en anher zu erklären,
wobei daS Oderanrt dies lbe Erwar¬
tung ausspricht , wie solches das Königl.
Oderamt Göppingen in seinem Erlaß
vom 25 . November 1852 gc .' han hat

Dabei wird noch bemerkt , wie es sich
von selbst versteht , daß der Punkt 1
des unten stehenden Uedereinkommens
in dem diesseitigen Bezirke wegfallr
und daß zu Punkt 2 neben dem
OberamlSarzre und Oberamts -Wund-
arzke auch die im Bezirke befindlichen
öffentlichen Armenärzte auizufuhreii
sind . Nagold , keil 6 . Dezbr . 1853.

Königliches Oberamr.
W i e d b e k i n k.

Zn Bezug auf Bezahlung von
Arznerrechn  urigen auS öffent¬
lichen K a ssen  haben sich in de r
lezten Zeit manchsache Anstande erge¬
ben , inccm rheils die dicßraUsigc Ver-
pflichiung der Orrs - Armenkassen ohne
iechrlichen Grund in Abrede gezogen,
theils schon die Abgabe von Aiznel
zu großer Gefahr für die Kranken
verweigert , theils auch mitunrer eure
rechtlich unbegründete Anforderung an
die Armenkasse gemacht wurde . Eö
werten tcßhalb die Oris -Arnieudehör-
cen ans Folgendes huigewiesen:

! 1) Bei u n z w e ise l h a ' k armen
^ Onsangehöngeu , d. h. namentlich
j solchen , welche ohnedicß öffenilich un-

lecsjuzt werden muffen , gehört auch
! der Aufwand für Arzneien zu ter

noihdürsugen — ans derOus Armen-
^ kaffe zu reichenden Unterstützung Die

Bezahlung solcher  Arzr .eckosten hangl
nichl von ter Bewilligung der OrlS-
Arnienbehörte ab , indem es die Pflicht
des beeidigten Arztes ist , Arzneien nur
da , wo sie nvlhwcndig , zu verordnen.

2 ) Die gleiche Verpflichtung liegt
der Armenkasse nach den Ec setzen
(vergl . ersten ErganzungS -Baiid zum
Reg . -Blatt S . 219 ) auch bei anderen
Orlvangehörigen dann ob , wenn solche
(auch nur zeiilich ) zahlungsunfa
yig  sind , was namentlich angenom¬

men wird , wenn die von dem Bpo-
iheker innerhalb drei Monaten nach
erfolgter Abgabe einer Arznei einge-
lcitere Klage auf Bezahlung erfolglos
bleibt , scy es nun , daß überhaupt
keine Zahlungsmittel aufzufinden wa¬
ren , oder daß die ausgefundenen in
Folge des eingeleiteten Verfahrens zu
Befriedigung des Gläubigers nicht
hinreichtcn.

Da cs nickt selten ist , baß von
Leiten der Ortsdehörden solche zah¬
lungsunfähige Ortseinwohner gleich¬
wohl nicht unter die ui Punkt 1 be¬
nannten unzweifelhaft Armen gezählt
werden , in der Meinung , tie Arznei-
kosten für svlcke von den Ortskassen
abwenden zu können , so ,bleibt dem
Apotheker zu Abwehr von Verlusten
nichrö übrig , als entweder die Arznei-
abgabe zu verweigern , oder , weil dieß
namentlich in dringenden Fällen
nicht geschehen darf,  in jedem
Fall in der angegebenen Frist die
Klage auf Bezahlung zu erheben und
ohne Nachsicht zu verfolgen . Hiedurch
aber ist nicht nur daS nutzlose Geschäft
einer voraussickilich erfolglosen Klage
veranlaßt , sondern es tritt die Gefahr
ein , und ist schon in manchen Fällen
eingeireien , daß tie Angehörigen des
Kranken die arzneiliche Pflege des
leziern bis zur größten Steigerung
der Krankheit versäumen . Es leuch¬
tet ein , daß auf diese Art nicht nur
die Pflichten der Menschlichkeit hintan-
gesezt , sonder » auch die Armenkassen
in die Gefahr rersezr sind , bei Er¬
krankungen , welche bei rechtzeitigem
Einschreiren leicht zu heben gewesen
wären , sich aber durch die Versaum-
niß der Hülse verlängern und steigern,
sowohl für Arzneien als für sonstige
noihdürfiige Unterstützung ter Kranken
großen Aufwand machen zu müssen.



So groß der Aufwand für die Ar.
menunterhaltung in den meisten Ge¬

meinden , und so gerelvtfertigt die
Abwehr grundloser Anforderungen an
die Armenkasse ist , so sollte doch am

wenigsten in Fällen von Krankheit,
wo eine mukhwiüige Belastung der
Armenkasse nicht wohl möglich , wo

eS um Wiedererlangung und Erhal¬

tung der Arbeitsfähigkeit zu thun ist,
keine zu große Strenge geübt werden,
Wie denn die oben erwähnte Serord»

nung die Erwartung ausdrückt , daß
nach Umständen auch da , wo eine

gänzliche Zahlungsunfähigkeit nicht
nachgewiesen ist , die Uebernadme der

Arzneikosten auf die Armenkasse aus
Gründen der Menschlichkeit und Klug¬

heit erfolgen werde.
Um hierin nun eine bessere , nach

diesen verschiedenen Rücksichten berech¬
nete Ördnung zu bezwecken , hat man
unter Mitwirkung des Oberamisarz-
tes mit den hiesigen Apothekern Fol¬

gendes vorläufig verabredet:
1) Die Abgabe von Arzneien auf

Rechnung der Ortskassen erfolgt , mit
jedem Jahre abwechselnd , nur auS
Einer  der hiesigen Apotheken.

2 ) Je auf den ersten Januar wird
dem betreffenden Apotheker von jeder
Ortsdehörce ein Vcrzeichniß derjeni¬

gen unzweifelhaft armen Ortsange¬
hörigen zugestellt , für welche die et¬

waigen Arzneikosten in jedem Falle
auS der Orts - Armenkasse bezahlt

werden müssen . In diese Liste wür - ^
den die Ortsdehörden nach obiger,

Ausführung auch solche aufzunehmen !
baden , welche , ohne gerade aus der !

Ortskasse unrerstüzt zu werden , doch
bei eintretender Krankheit voraussicht¬

lich keine Arzneikosten zu zahlen ver¬
möchten . Die hierin enihaltenen OnS«
armen haben sich in Krankheitsfällen
lediglich an den Oderamtsarzt , resp.
Oberamis - Wundarzt als gesetzlichen

Armenarzt ( siche oderamtliwe Bekannt¬
machung , Wochenblatt von 1851,
Nr . 67 ) und an die nach Punkt I

für dieses Jahr bestimmte Apotheke
zu halten , waS denselben ausdrücklich
zu eröffnen ist.

3 ) Sollten Krankheitsfälle bei son¬

stigen Onsangehörigen Vorkommen,
wo » ach cen Familien - und Vermö¬

gens -Verhältnissen und namentlich bei
hem nachlheiltgen Einflüsse der Krank¬

heit auf die Erwerbsverhältnisse der

Familie eine Befriedigung des Apo¬
thekers auf anzusteüente Klage nicht
wohl in Aussicht zu nehmen , oder
nur out einer das künftige Fortkom¬
men der Familie erschwerenden und

zulczt wieder auf die Armenkasse zu-
rückivirkenden Härte zu bewirken wäre,

so hängt es von dem nach eigener
Wahrnehmung der Verhältnisse des
Erkrankten , oder auf eine Mitteilung
des ArzceS hin zu fassenden Beschlüsse

! der Armenbehörde av , ob hier die

! Arzneikosten (wenigstens vor.

schußwetse)  auf Gemeinderechnung
! zu nehmen seyen , wobei die oben aus-

gefüdrten Rücksichten der Menschlich¬
keit und Klugheit zu beachten sind.

! Im bejahenden Falle wären die

Betreffenden dem für dieses Jahr de-

stimmicn Apotheker zuzuweisen und
diesem durch den Vorstand der Armen-

dchörde oder dessen Stellvertreter eine

entsprechende Anweisung  auszustel¬
len , welche für die Dauer der betref¬
fenden Krankhut gültig ist . Dieser
Beschluß und diese Anweisung ist aus
den oben angedeuteten Rücksichten wo

möglich schon beim Anfänge  der
Krankheit herbeizusühren , und es wäre

daher in der Gemeinde bekannt zu
Machen , daß diejenigen , welche die

Oriskasse für die Bezahlung von
Arzneien ansprechen wollen , beim Be¬
ginn der Krankheit denn Vorstand der

Orts - Armendehörde die Anzeige zu
machen haben , wozu aber bemerkt

wirv , daß die Einholung ärztlicher
Berathung und der vom Arzte verord«
necen Arznei deßhalb nicht ver¬
schoben werden darf,

-1) In allen andern Fällen bleibt

den Apothekern überlassen , die Arznei¬
kosten rechtzeitig einzuklagen , oder auf
ihre Gefahr hin anzudorgen.

5 ) Dagegen wirv jeder Gemeinde,
kaffe jedes Jahr aus 3t , Dezember

eine alle Arzneiadgaden für die Orrs - f
angchörigen , so weit sie nach Punkt!

2 und 3 auf die Armenkasse über - §
nommen sind , umsassenoe Apotheker-
Rechsung zugestellt , an deren oder-
amisärztlich revivirten Gesammtde-
trage die Apoiheker euren Abzug von
10 unter der Bedingung der Zah¬
lung vinnen 4 Wochen nach Uever-

gave der Rechnung sich gefallen lassen
^obschon sie erst bei einem Kostenbe¬

träge von 50 fl. hiezu gesetzlich ver¬
pflichtet sind ) .

Indem man auf diese Weise sowohl
die Interessen der OrtS -Armcnkassen
als die gesetzliche und sittliche Ver¬
pflichtung der Gemeinden gegenüber
von armen Kranken gewahrt zu finden
glaubt , gelvärtigt das Oberamt binnen

14 Tagen eine Erklärung der OrtS-

Armenbehörden ( Stiftungs - , resp . *
Gemeinde -Räthe ) darüber , ob sie die¬

ser Einrichtung sich anzuschließen ge¬
neigt sind , und gibt sich der Erwar¬

tung hin , daß nirgends durch grund¬
lose Weigerung der Uebernadme von

Arzneikosten Armer auf die Ortskaffe
Kranke in Gefahr gebracht , oder die

Armenkassen mit erhöhten Kosten de-

lastet werden , und hiedurch zu miß¬
liebigen Maßnahmen gegen die betref¬
fenden Behörden Anlaß gegeben werde.

Göppingen , den 25 . Novbr . 1852.
K . Oderamt . Mäher.

Vdt . Klumpp.

Oberamt Nagold.
Diejenigen Orts - Vorsteher , welche

een nach Nummer 91 des Amtsblat¬

tes verlangten Bericht in Betreff der
>Gebäude - Kataster - Revision

noch nicht erstattet haben , werden an

dessen ungesäumte  Einsendung bei
Wartboten -Vermeieung erinnert.

Nagold , den 7 . Dezember 1853.
Königliches Obcramt.

W i eb b e ki n k.

Forstamt Altenstaig.
Revier Hofstekt.

Prügethvlz - Verkauf.
Am Freitag dem 16 . Dezember

aus den Siaaiswalvungen Schöllkopf,
Hintere Wand , Geigersberg rc.

97 ^ Klafter eichene , 38 Klafter
. buchene , 2 Klafter birkene,

288 Klafter Nadelholzprü-
gel und 7500 Stücke un-

ausgevundene Nadelholz wellen.
Der Verkauf findet aus der Reh¬

mühle statt und beginnt Morgens
10 Uhr.

Altenstaig , den 7 . Dezbr . 1853.
Königliches Forstamt.

A l b e r. _
EverShardt,

Oberamcs Nagold.

Zweiter Viegenfchaftsverkauf.
Aus der Kanrinasse des Christi»



MHWMbken tschlrr,  Schneider-
WGIMund Wiltwer - von hier,
W ^ WWkommt dessen Liegenschaft,
bestehend in

der Hälfte an einem zweistöckigen
Wohnhaus und Scheuer oben
im Dorf,

angeschlagen zu . - 150 fl .,
3,2 RulhenGewürzgarlen beimHauS,

angeschlagen zu . . ! 0 il . i
Wiesen:

V, an 2 Morgen 4 Ruthen auf der
Hub,

angeschlagen zu . . 35 fl .,
die Hälfte an 1 Viertel im Gohrn,

angeschlagen zu - . 25 fl;
M ä h e f e l d:

V4 an 1 Morgen 13 Ruthen auf
der Stock,

angeschlagen zu . . 33 fl.,
V« an 1 Viertel 7 Ruthen in Mar-

äckern,
angeschlagen zu . . 15 fl. ;

A e ck e r:
V, Viertel in HauLäckern,

angeschlagen zu . . 35 fl,
IV , Viertel in » ordern Kummer » ,,

angeschlagen zu . - 15 fl-,
die Hälfte an 2 Viertel 8 Ruthen

in Waldackern , Blum 3 fl,
angeschlagen zu . . 7 fl .,

r/. an 1 Morgen 14 Ruthen in
Teichäckern , Blum 3 fl .,

angeschlagen zu . . 8 fl . ,
am Dienstag dem 3 . Mai 1854,

Mittags 1 Uhr,
auf dem Rathdause h er zum zweiten
Male in öffentlichen Aufstreich , wozu
Kaufsliedhaber Ungeladen werden.

Den 5 . Dezember 1853.
Gemeinderath.

E nzthal,
OderamrS Nagold.

LiegenschaftS - Verkauf
Dem Antrag der Gläubiger , bezie¬

hungsweise Erben , deS Milch . Friede.
Kuppler  wird dessen Liegenschaft,
dtstkheno in:

einem WohnhauS mit
Scheuer und Schopf
im Poppelihal;

Acker und Mähfeld:
1 Morgen 8 ^ Ruthen der Haus-

acker,
der Hälfte an 2 '/ , Viertel 35 ^/g

Ruthen am Spielberg,
der Halste an 2 >, Viertel 13 ^ 4

Ruthen daselbst;

Markung Göttelfiugen:
2'g Morgen 32,8 Ruthen :m Aschen-

thal,
d»e Hälfte an 3 Viertel 17 Ruthen

im Poppelthal;
Markung Besenfeld:

Vs Morgen 29 Ruthen Wiesen am
rorhen Wasser,

b/x Morgen 22,8 Ruthen Wiesen
im Laudbaw,

Vg Morgen 34,7 Ruthen daselbst,
^4  an 4^jg Morgen Wald im

Lrückleshau
3 ^ g Morgen Wald in der Klöz-

halde , am
Donnerstag dem 5 . Januar k. I.

Vormittags 10 Uhr,
auf hiesigem Rathhaus zum Verkauf
gebracht , mit dem Anfügen , daß dlS
jeht auf vordeschriebene Liegenschaft
600 fl . geboten ist.

Liebhaber , der Verkaufökommissson
unbekannte haben sich mit amilich be¬
glaubigten Zeugnissen über Vermögen
und Prädikat vor der VerkaufSkom-
mission auszuweisen.

Den 4 . Dezember 1853.
Schuliheißenamt.

Erhard.

E n z t h a l,
ObcramtsgerichtS Nagolt.

Zweiter Liegenschastsvcrkauf
Da der LiegenschaftS Verkauf aus

der Gantmasse deS Mich . Friedrich
Däzner,  Flößers von Gumpelscheuer,
am 19 . v. Mts . kein günstiges Re¬
sultat lieferte , wird auf den Antrag
deS PfandgläudigerS am

Donnerstag dem 5 . Januar k. I . ,
Vormittags 9 Uhr,

dessen Liegenschaft , welche
diesem Blatte Nro . 85,
und 68  näher beschrie¬

ben ist , wiederholt dem Verkauf aus-
gesezt , wozu Liebhaber höflichst um
gedachte Zeit auf das RathhauS ein¬
geladen werken.

Den 4 . Dezember 1853.
Schuliheißenamt.

Erhard.

E n z t h a l,
OberamlS Nagold.

LiegenschaftS - Verkauf.
In der ErekutionSsache derWitlw

Michael Blaich  von hier
deren Liegenschaft , de-

IN,

1 seinem balben WohnhauS in Mit-
teUEnzthal;

Acker unv Mähfeld:
3 ^2 Viertel beim Haus,
1 Morgen 1^ Viertel 28 Ruthen

am Hummelberg,
I V2 Viertel 11,91 Ruthen daselbst,

am Donnerstag dem 5 . Jan . k. I -,
Vormittags 11 Udr,

auf hiesigem RathhauS zum Verkauf
gebracht , wozu Liebhaber Ungeladen
werden.

Den 4 . Dezember 1853.
Schultheißenamt.

Erhard.

Fünfbronn,
GerichttzdezirkS Nagold.

Dritter Liegenschaft - »
Verkauf.

In der Erekulioussache des Jakob
Ftievrich Koch , Bauers dahier,
kommt am

Samstag dem 7 . Januar k. I .,
Nachmittags 1 Uhr,

die in Nro . 80 , 82 und
85 dieses Blattes näher

Gebäude und
Liegenschaft auf hiesigem Rathhaus
zum dritten Verkauf , wozu Kaufslieb-
baber , auswärtige mit obrigkeitlichen
Prädikats - und Vermözeiiszeugnissen
versehen . Ungeladen werden.

Den 6 . Dezember 1853.
Gckultheißenamt.

W a i d e l i ch.

Unterthalheim,
Oberamts Nagold.

Langholz » Verkauf.
Am Freitag dem 16 . Dezdr . 1853,

Vormittags 10 Uhr,
werden aus dem hiesigen Gemeinde¬

wald Reit 100  Stämme
und aus der Mark 61
Stämme Langholz vom 60er

austvärrs zum Verkauf un Aufftrerch
gebracht.

DaS betreffenoe Holz kann jeden
Tag von len Walkschützen gezeigt
werken.

Sammtliche Liebhaber werden auf
obigen Tag höflich Ungeladen.

Den 5 . Tezember 1853.
Schuliheißenamt . Klink.

S u l »,
Oberamkv Nagold.

Fahrnist V crst îgernn r.
AuS der Beilaffenschastömosse de-



verstorbenen Stiftungspfleger Gärt¬
ner  dahier die vorhandene Fahrniß

am Donnerstag dem 15 . und
Freirag dem 16 . d. M .,

von je Morgens 8 Uhr an,
gegen gleick
baare Bezah¬
lung zum

jBerkauf ge¬
bracht wer¬

den. Am ersten Tag kommt zum Verkauf:
Bücher , Manns -Kleider,

Betten , Leinwand,
Lengeschirr aller Are
Schreinwerk rc., am zweuen Tage:

allerlei Hausrach , Fuhr - und Bau-
-rengeschirr , Ivo-^
.runter ein großer
bL»agen , zwei WrLÄW,

Pfluge rc., sodann Vieh,
dreiKübkundtrei
Stücke schmal-

ML ^ ' Bieh und zwei Schweine,
ferner circa 30 Scheffel Dinkel , 10

Scheffel Haber und zwei Schef¬
fel Gersten

Die Ortsvorstände werden ersucht,
Gegenwärtiges in ihren Gemeinden
bekannt machen zu lassen.

Den 5 . Dezember 1853.
Schultheißenamr . Dürr.

bei dem
Kaufs-

Warth,
Oberamts Nagold.

Hopfe,Hangen -Verkauf.
Die diesige Gemeinde verkauft aus

ihrem Wald Neubaun am
Freitag dem l6 . d. Mts .,

Morgens 10 Uhr,
1100 Stücke Hopfenstan¬

gen von 27 - 40 Schuh
Länge gegen baare

Bezahlung.
Die Zusammenkunft ist

(logenannten ) untern Eichle.
Uebbaber ladet man biezu ein.

Den 5. Dezember 1853.
Waldmeister S t o l l.

Nagold.
Gläubiger - Aufruf.

Diejenigen , welche eine Forderung
an den verstorbenen Johannes Watz,
Tuchmacher , zu machen haben , wer¬
ben aufgesorkert , solche

binnen 15 Tagen
hieber gellend zu machen.

Den 5 . Dezember 1853.
SlattschuOheißenamk . Engel.

Nagold.
(Hnstav -Adolph -Verein.

An Opfern und Gaden für den
Gustav -Adolph -Verein sind eingegan-
gen:

s ) Opfer von Nagold 16 fl. , ron
Altenstaig Dorf 1 fl. 30 kr., von Ber-
neck 1 fl., von Böflngen 49 kr., von
Belhingen 40 kr . , von Edhausen mit
Rohrdorf 5 fl. 55 kr ., von Effruigen
1 fl. 45 ^ kr., von Schöndronn I fl.
26 kr . » von Enzkhal 1 st. 48 kr.,
von Jselshausen I fl. 24 kr. , von
Haiterdach 5 fl. 24 kr., von Hochdorf
5 fl. 6 '^ kr. , von Nothfelden 1 fl.
34 kr ., von Simmersfeld 3 fl. l4kr .,
von Spielberg und Egenhausen 2 fl.
42 kr., von Sulz Dorf 3 fl. 30 kr.,
von Oderschivandorf2 fl , von Wild-
derg 6 fl. 6 kr . ;

tr) Beiträge : von H. Zeller 4 fl.,
von CH. G . in Schönbronn 30 kr.,
von N . N - in Böflngen 31 kr., von
Diac . Schütz I fl., von Rcvierförster
Liomin 36 kr. Herzliaoen Dank!

Dek . Fr ei Hofer.
Edhausen,

Oberamts Nagold.
KüferhandwerkSzeng feil.

Ich habe dreijährige Faßdauben von
verschiedener Größe , große und kleine
Reife , eine neue Hobelbank , Kübel¬
schranne und Schncidbock und son¬
stiges Küferhandwerkszeug zu verkau¬
fen und labe Liebhaber ein , sich zu
einem Verkauf am
JohanniSfeiertag dem 27 . Dez . d. I .,

Mittags 1 Uhr,
in meinem Hause einzufiiiken.

Adam Schäckinger.
Pfa lz  g ra fe  n w e i ler.

A e p f e l
werden in mehreren , besonders feine»
Sorten flmriweise billig abgegeben bei

alt Posthallerin Stockinger.

Tübingen.
Hopfenstangen.

Die Eigenthümer von Natrlwal-
dungen jo wie Fuhrleute werde » hie»
mit aufmerksam gemacht , daß hier
das diesjährige Bedürfniß an Hopfen¬
stangen sehr bedeutend ist und bieher
gebrachte Stangen — je nach ihrer
Qualität , angemeffeu werdeu bezahlt
werden . Den 5 . Dezember 1853.

Ge in ein de r a t b.
Wolthausen.

Empfehlung.
Farbige wollene

Frauen - und Kinderhanben
und Kindershäwtchen,

farbige wollene
Winterkappen

empfiehlt in schöner Auswahl
I . Schüttle  jun.

Weiße gestrickte baumwol¬
lene  Unterhosen billigst bei

I . Schüttle  jun .,
m Wöllhausen.

Wolthausen.
Weihnacht » - Empfehlung

Für bevorstehende Weihnachten
empfehle ich mein reichhaltiges Lager
von

Kinde rspielwaareu,
vorzügliche  Lebkuchen und
sonstige  Conditorei Waaren,
ebenso besten Landhonig uns
sichere die billigsten Preise zu.

I . Schüttle  jun.
A l k e n st a i g.

Auf bevorstehende Weihnachten em¬
pfehle ich rein gehaltenen

L a rrd h o n i g,
bester Qualität , ... 1 fl. 12 kr. per
Maas und daruder , unter einer Maas
u 1 fl 20 kr.

Den 30 . November 1853.
Wilh . Schönhuth.

Königlich Sächsische konficmirte
LebeusverficherringSHefellschafr zu Leipzig.

Die Versicherung deS Lebens dient zur Versorgung von Wiltwen und
Waisen , zur Sicherstellung von Gewerbsuinernehmungen , zweifelhafter durch
den Tod des ErdorgerS gefährdeter Schulden und besonders zur Beförderung
deS Familienwohlstandes.

Wem sollie nicht die Sorge für das Schicksal der Seinigen bei dem
Gedanken am Herzen liegen , daß ein unerwarteter Tod die Mittel zu deren
Erhaltung rauben und Noch und Sorge Hervorbringen winde.

Die zur Benutzung der genannten Anstalt erforderliche welkere Auskunft
ist bei den angestellten Agenten unentgeltlich zu erlangen.

Verwaltungsaktuar Wurst , Agent in Nagold . _
Nedlgirt, gedruckt und verleg! von der Buchhandlung von G . Zarfer.


	[Seite 407]
	[Seite 408]
	[Seite 409]
	[Seite 410]

